
182 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates XI.GP. 

Bericht 
des Unterrichtsausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Kulha
nek, Dr. Mussil und Genossen, betreffend 
neuerliche Abänderung des Schulorganisa
tionsgesetzes (2. Novelle zum Schulorgani-

sationsgesetz) (27/A) 

Die Abgeordneten Kulhanek, Dr. Mussil und 
Genossen haben in der Sitzung des Nationalrates 
voin 7. Juli 1966 den vorliegenden Initiativ
antrag, dem folgende Erwägungen zugrunde 
liegen, eingebracht. 

Gemäß § 28 letzter Satz, § 29 Abs~ 1 lit. c 
und § 30 Abs. 2 letzter Satzteil des Sdmlorgani
sationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, ist bei der 
Erlassung des Lehrplanes für den Polytechnischen 
Lehrgang und bei der Zusammenfassung der 
Schüler in Klassen eine Unterscheidung zwischen 
jenen Schülern vorzunehmen" deren Berufsent
scheidung noch nicht festgelegt ist, und jenen 
Schülern, die eine Berufsentscheidung bereits ge
troffen haben. Nur für diejenigen Schüler, deren 
Berufsentscheidung noch nicht festgelegt ist, sind 
die Pflichtgegenstände Berufskunde, Praktische 
Berufsorientierung, Knabenhandarbeit und 
Mädchenhandarbeit vorzusehen. 

Diese Differenzierung bringt erhebliche Schwie
rigkeiten in pädagogischer und schulorganisatori
scher Hinsicht und spürbare finanzielle Mehr
belastungen für den Bund, die Länder und die 
Gemeinden mit sich. über die Differenzierung 
nach der Berufsentscheidung hinaus müssen 
außerdem nach den Bestimmungen des Schul
organisationsgesetzes noch weitere Unterschei
dungen bei der Zusammenfassung in Klassen ge
troffen werden; gemäß den §§ 30 und 31 des 
Schulorganisationsgesetzes sind nämlich die 
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Schüler des Polytechnischen Lehrganges unter 
Berücksichtigung ihrer Vorbildung und nach 
Möglichkeit getrennt nach Knaben und Mädchen 
in Klassen zusammenzufassen. Durch eine weitere 
Differenzierung nach der gefällten Berufsent
scheidung würden sich so kleine Klassen ergeben, 
daß die Lösung der schwierigen Personal- und 
Raumfragen fast unmöglich wird. 

Aus diesen Gründen sollen die einschlägigen 
Gesetzesbestimmungen nunmehr geändert wer-
~~ , 

Die im § 28 des Schulorganisationsgesetzes vor
gesehene Berufsorientierung soll nunmehr allen 
Schülern des Polytechnischen Lehrganges zugute 
kommen. Dadurch erübrigt sich auch im § 29 
des Schulorganisationsgesetzes die Zusammenfas
sung der Pflichtgegenstände in drei Gruppen, 
zumal die Gegenstände Berufskunde, Praktische 
Berufsorientierung, Knabenhandarbeit und 
Mädchenhandarbeit nunmehr für alle Schüler des 
Polytechnischen Lehrganges in Betracht kommen. 
Aus der Änderung des § 28 des Schulorganisa
tionsgesetzes ergibt sich zwangsläufig auch eine 
~nderung des § 30 Abs. 2 des erwähnten Bundes
gesetzes. 

Der Unterrichtsausschuß hat den Initiativ
antrag in seiner Sitzung vom 12. Juli 1966 in 
Verhandlung gezogen und den Gesetzentwurf 
mit Stimmenmehrheit unverändert angenommen. 

Der Unterrichtsausschuß . stellt somit den 
An t rag, der Natiol1alrat wolle dem a p g e
s chi 0 s sen enG e set zen t w u r f die· ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 12. Juli 1966 

Harwalik 
Obmann 
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2 182 der Beilagen 

"j. 

Bundesgesetz vom Juli 1966, mit 
dem das Schulorganisationsgesetz neuerlich 
abge'ändert wird (2. Novelle zum Schulor-

~anisati9nsg~setz) I 

Der Nationall'at hat beschlossen: 

l\.rtike~ l 
Das 5chulörganisationsgesetz vom 25. Juli 1962, 

BGBL Nr. 242, in der Fas~ung der l'!OV!!ll~ 
BGBL Nr. 243/1965, wird abgeändert wie folgt: 

1. § 2~ hat zu l;1.uten: 

,,§ 28. Auf gab e des Pol y t e c h n i s c he n 
Lehrganges 

Der Polytechnische ;Lehrgang Ipt iJ11 9. Schul
jahr der atlgemeineI]. Schtdpflicht jenen. Schül~rp., 
die weder eine mit):lere oqer höhere Schule (ein
schließlich der land- und fo~stwirtschaftlichen 
Fachsml!len und der 4i:>heren la~d- und· forst
wirtschaftlichen Lehranstahen) besuchen nqchin· 
der Volk~-, Haj.lpt- oder Sopders~ul~ yer
blieben sind, die 'allgemeine Grul1dbildung im 
H~p.plick allf das praktische Leben und die künf~ 
tige' Berufswelt zu festigen, hei Mädche!l. insbe
Sondere auch die hauswirtsChaftliche Ausbildung 
zu fördern sowie durch eine e!l.tsprechende 
Berufsorientierung auf die BerufsentsCheid~ng 
vorzubereiten." 

2. § 29 hat zu l'!uten: 

,,§ . 29, L ehr p I a n des Pol y
technischen Lehrganges 

(l) Im Lehrplan des Polytechnischen Lehr
ganges sind als Pflichtgegenstände vorzusehen: 

Religion, LebenskU!lde (mit Hinwei~en zu einer 
sinnvoll gestalteten Freizeit), Deutsch, Mathe
matik, Sozialkunde und Wimch;1.ftskunde (ein
schließlich der Zeitgeschichte), Naturkundliche 
Grundlagen der modernen Wirtschaft, Techni
sches Zeichnen, Gesundheitslehre,. Berufskunde 

l,lnd Praktische Berl!rsorieniierung, Knabenhand
arbeit, Mädchenhandarbeit, Hauswirtschaft und 
Kinderpflege (für Mädchen), Leibesübungen. 

(2) Als Freigegenstände si!l.d Kurzschrift, 
Maschinschreiben . und Fremdspra<;hen vorzu-
~ehen." .. 

3. § 30 Abs. 2 hat Zj.l lauteIl: 

,,(2) Die Scitüler de~ :polytechnischen Lehr
ganges sind unter Bed;t~ttphme auf eine fü,r 
die Unterrichtsfü4rung erforderlich,e Mindest
schülerzahl nach ihrer Vorbildung in K,lassen zu
sammenzufassen. " 

Artikel 11 

Schluß~esti11lfl).ungen 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folgen
den nicht anderes bestimmt ist, am 1. September 
1966 in Kraft. 

(2) Soweit dieses Bundesgesetz grundsatzgesetz
liche Bestimffillngen enthäl~, sind die en~sprechen
den Ausführungsgesetze der Bumlesläp.der inner
halb eines 4i1Jpen Ja~m vom Tage der Kund
machung dieses Bunde~ge~@1:zes an gerechnet, zu 
erl~ssen; sie sind filit 1. Sep.telllper 196i) in Kraft 
zu set~el1' 

(3) Verordnungen auf Grund dieses Bundes
gesetzes können ab dem Tage der Kundmachung 
dieses Bundesgesetzes erhlssen werden; ~ie sind 
jedoch frühestens mit 1. Septefl).ber 1966 in Kraft 
zu setzen. 

(4) Mit der Vollziehullg dieses BUndesgesetzes, 
soweit sie in den WirkllI1g~bere~ch d~s Bl!ndes 
f~nt, ~owie mit der' Wal),rnehmung eier Rechte 
des Bundes gemäß Artikel 14 Abs. 8 des Bundes
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 ist 
das BundesministeriutJ,1 für Unterricht betraut. 
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